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Städtische Frauenbefragung' zum Frauenstimmrecht
Liebes Mitglied,

Der „Staatsbürgerin" liegt dieses Mal ein Postcheckformular für
einen Extrabeitrag bei. Wie Sie aus der Presse ersehen, haben wir einen
Propagandafeldzug für unsere Sache betr. Frauenbefra-
gung gestartet. Zum ersten mit der Frauenzentrale und den ihr ange-
schlossenen Vereinen zusammen und zweitens unser Verein allein mit
einer Artikelserie an sechs aufeinanderfolgenden Tagen
an gleicher Stelle im Tagblatt der Stadt Zürich.*

Wir bitten Sie nun herzlich, die aus dieser Aktion entsteh endep
Unkosten mit einem Mindestbeitrag von Fr. 2.— decken zu
helfen. Wer sich zu einem besondern „Lupf" entschliessen kann, sei im
Namen unserer Bestrebung besonders gepriesen.

Diese einmalige, für uns sehr günstige Gelegenheit einer Zürcher
Frauenbefragung, sind wir verpflichtet zu unterstützen.

Wir freuen uns im voraus auf Ihr Verständnis und grüssen, mit
Ihnen auf guten Erfolg hoffend. Der UorsIarazT

Aktuelle oder konventionelle Staatsbürgerkunde?
Zw?" Trage z2es stazztshzmzHzcTezz I/zrferrzcÄfe zzzzz2 Zoit/zzzfezzs

Im Winter 1950/51 lautete das zentrale Diskussionsthema der Zo-
/zzzgzzz.- „Tezfezzte/ z2ze %z«zelwze7z<2e zvzrtsc/zzz/t/icbe HozzzezzIraZz'ow eine Ge-
/zzTz- /zzr z2ze po/z2z'scTe ITi//e7zsI>z/z2zz7zg?" Ein junger Akademiker bemerkte
dazu: „iSezew zvz> <2ocT ebr/zcT." Die Aozzzezzira/z'ozz m z2ez" JTzrtscTzz/l, <2z'e

Uer/ZecÄtzzwg vom PUzrlscTa/l zzzzz2 Ttazzt, z2zzs sz'zzz/ Dzzzge, vozz z/ere.M BezväT
tz'gzzzzg zzwz2 poszïz'vezz ZöszzMg zfez'zz zz»z2 mez'zz TcTzdbszz/ «Mäzzgezz. Dzzzzzzcb

rz'cÄ/el sz'cä bz'szvez'/ow Hrz'eg oz2er Trz'eabzz, Abi oz2er IToTIslzzzzzL I/zzz2 zzzzzz,
zvzV zwle/le^tzze/lezz Taze«, zz?z> /zzgezzzezzre, Merzte, TTeo/ogezz, Cbezzzz^er,
Lehrer, zvz'e stefe es zzzzt zzzzserra ILissezz, zzzz't zzzzserer Afez'wzzwg.yTz2z2zz7zg zw

dieser Atoerz'e? HTr sizzz2 me^r oz2er zvezzz'ger aTzzzzzzgs/ose Hzzzz^er, zzzz

Teifezz Talle verzzvez'/.elte btaa/sTzzrger, z2ze szcT ôei ezztsprecTezzzÄszz Hb-
sjfz'zzzzzzzz7zge?z resz'gzzz'erl z»z Haar brateezz zzzzz2 z^ze ezgezze Hzztzvort zzzz/ zDese

Tozzzp/z'zzerfezz Probleme verschiebe»" /Zo/z'zzgza 2950/52, Nr. 4, S. 206).
Nun liegt natürlich diese Ahnungslosigkeit vor allem in der bacbe selbst
begründet, d.h. in der unübersichtlich gewordenen Welt der modernen
Demokratie. Indessen rührt sie meist eben auch daher, daß wir unsern
Schülern die politische Realität von heute gar nicht mehr darbieten,
sondern ihnen auf hozzvezztz'ozzel/e Weise ein veraAeies Idealbild der De-
rnokratie vorführen. Die Demokratie unserer Staatskunde ist meist ein
idealtypisches Modell, das der aufklärerischen Verfassungslehre des 18.

Jahrhunderts entnommen ist, und das wir dann der politischen Wirklich-
keit einfach gleichsetzen. Es mag eine Zeit gegeben haben — etwa vor
* Siehe Umsehlagsciten 2, 3 und 4 dieser Nummer mit dem Text der Inserate.
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achtzig Jahren —, wo die damals radikal durchgesetzte formale politi-
sehe Freiheit und Gleichheit so etwas wie eine Uebereinstimmung zwi-
sehen der Staatsverfassung und der politischen und sozialen Realität der
sogenannten „rea/ew Ter/asszzwg" bewirkt haben mag. Zumindest scheinen
unsere Vorväter daran geglaubt zu haben, daß sich diese Realität ihrem
Staatsideal beinahe zwingend anpassen werde. Je weiter sich nun aber
der heutige Staat von diesem Staatsideal entfernte, um so konventioneller
und abstrakter wurde der staatsbürgerliche Unterricht und um so weniger
überwindet er die obenerwähnte Ahnungslosgikeit. Wohl bringen wir an
jenem Bilde einzelne Korrekturen an, wir sprechen von Staatsinterven-
tionismus, von zunehmender Sozialpolitik usw. Doch tun wir in der Regel
nie den entscheidenden Schritt, an Stelle des Modells die po/zZz'scÄe Rea-
/z'ZäZ zu setzen!

Wenn wir von politischer Realität sprechen, möchten wir nicht falsch
verstanden werden, als ob wir einem primitiven Positivismus huldigten.
Selbstverständlich schliessen wir aus dieser Realität die zz/ee/Ze, die norm-
hafte Komponente des staatlichen Lebens nicht aus. Jedes Staatswesen
ist ja Ausdruck einer hinter und über ihm stehenden /z/ee des Staates,
und diese soll im staatsbürgerlichen Unterricht deutlich hervorgehoben
werden. Aber da der Staat daneben ebenso stark im Spannungsfeld ge-
isieZ/scAa/z/zc/ier zzwzZ ndrZscha/z/zcher Kra/Zs steht, so finden auch diese
ihren Niederschlag sowohl in der geschriebenen wie in der ungeschrie-
benen Verfassung. Unsere Staatskunde trägt ja diesem Verhältnis inso-
fern Rechnung, als sie die /öz/era/z'sZAcÄe Komponente durchaus berück-
sidhtigt. Der gegenwärtig so aktuellen Verklammerung von Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft jedoch trägt sie kaum Rechnung, obwohl sie von
der neuesten Soziologie, der Staatsrechtslehre und der politischen Wis-
äensehaft zur Genüge erforscht ist. Offenbar deshalb, weil diese Ver-
hältnisse sich nur zum geringsten Teil in der geschriebenen, sondern eben
zur Hauptsache in der w»geschrie/>e«e« Ter/asszzwg niedergeschlagen ha-
ben. Und da hapert es nun eben meistens ganz einfach an den notwen-
digen Kenntnissen des Lehrers. Nicht umsonst hat der Basler Historiker
Hermann Bächto'ld vor vierzig Jahren geschrieben: „Das prz'märe
ProA/em (sc. des staatsbürgerlichen Unterrichts) Zoez'/iz wie/?/.' uue .so/Z

z/er Lehrer z/em Schw/er sZaaZshzi'rger/zches fTAsew nerzzzz'ZZe/«, so?zc/er«

nve so/Zera z/ew Lehrer cZie.se Dz'zzge nermz'ZZe/Z werz/e»". Gerade aus die-
sem Grunde wäre der Lehrer nun glücklich, mindestens in der sZaaZs-
hzzzzzZ/zcbezz L/ZleraZzzr ebezz cZas zzz /izzz/ezz, was er selbst allenfalls nicht
weiß.

Wie steht es nun aber in dieser Beziehung mit der staatskundlichen
Literatur der Schweiz? Wie weit kann sie einem aktuellen Unterricht
dienen? Wie weit ist sie konventionell orientiert? Wir besitzen ja eine
Reihe an sich vorzüglicher staatsbürgerlicher Leitfaden! Greifen wir,
zur Illustration, zwei der bekanntesten heraus und prüfen sie kurz auf
unser Anliegen hin: Otto Weiss, To/h zzzzz/ SZaaZ z/er Wwefzer,
3. Auflage, Zürich 1948 (Schultheß), und Adolf Graf/Karl Felix,
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lioAwezzertecAe 5tawteA««zfe, 2. Auflage, Zürich 1953 (Schweizerischer
Kaufmännischer Verein).

Beide Leitfaden bringen zuerst einen Ueberblick über Geschichte,
Land und Volk, wobei Weiss die schweizerische Volkswirtschaft und
die kulturellen Verhältnisse breit schildert. Darauf verzichten Graf /Felix, da sie sich ihren Abriß, der in erster Linie für Handelsschüler
bestimmt zu sein scheint, wohl durch die Wirtschaftskunde von S c h ü t z
ergänzt denken. Dann folgen beidenorts Kapitel über Stawte/orz«, Stawte-

F«rtatazz, AecAta w«zf AreiAez'ta« der Bürger und .Stawteaw/gaèe«.
In diesen Abschnitten finden wir z. B. eine Uebersicht über die wichtig-
sten Staatsformen. Graf / Felix fügen einen besondern Abschnitt
über die Eigenarten der schweizerischen Regierungsbildung bei. Im Ka-
pifcel „Atawtaww/è«« schildert Weiss das formale Funktionieren der
Demokratie (z. B. Unterschiede zwischen Gesetz, Beschluß und Verord-
nung, Interpellation und Motion usw.). Die Parteien sieht er mehr von
ihren leitenden Ideen her. Unter der Rubrik der „AecAta" vermitteln
Graf/Felix z.B. einen aufschlußreichen Ueberblick über das Schwei-
zer Bürgerrecht (bis 1952 nachgeführt). Weiss geht bei den „Staate-
w«/g«fe«" stark auf den wirtschaftlichen Interventionismus sowie auf
die Kulturpolitik ein, berührt dagegen die Verfassungsrevision von 1947
kaum. Graf / Felix haben in der 2. Auflage einen besondern Ab-
schnitt über die Sozialgesetzgebung beigefügt. Unter dem Titel „Iftas
zw ta« è/ezAt bringen sie Ueberlegungen zum Spannungsverhältnis zwi-
sehen Industrie und Landwirtschaft, zur Vermassung und Landflucht.
Ausgezeichnet ist in beiden Leitfaden die Aussenpolitik und das Wehr-
wesen behandelt, bei Graf / Felix bis in die Gegenwart nachgeführt.
Wir ersehen aus dieser kurzen Zusammenfassung, daß beide Leitfaden
die staatsbürgerlichen Probleme aus der rein /orm«/-po/ita<tae« ta'cta
heraus ausgezeichnet behandeln. Gerade darum vermögen sie zwar einem
&o«we«teo«e//e« Unterricht vorzüglich zu genügen, nicht aber einem ak-
tuellen. Ich bin mir der Schwierigkeiten, einen aktuellen Staatsbürger-
liehen Leitfaden zu verfassen, voll bewußt und hoffe darum auch, meine
Gedankengänge werden nicht als Vorwürfe gegenüber den Lehrbuch-
Verfassern aufgefaßt, sondern als das, was sie sind: als ItarscAta'ge zur
gezweiwswrae« Erarbeitung einer neuen methodischen Grundlage.

Wir müssen, scheint mir, den Ausgangspunkt in folgender grund-
sätzlicher Erkenntnis suchen: Der aktuelle Staat, der Planer, Organisator
und Lenker der Wirtschaft geworden ist, ist nicht allein von seinem
erweiterte« taw/gw^ezziärez's her zu betrachten (Staatsinterventionismus,
Staatssozialismus, Sozialpolitik usw.), sondern auch von seiner — eben
durch diese Aufgabenerweiterung bedingten — veränderten .Stawteszrw&tar
und dem ebenso verwandelten AecAtew«/&w« her. Darum verlangen die
für jede Staatskunde konstituierenden Kapitel über Staatsform, Staats-
aufbau, Freiheiten und Rechte, Parteien eine gewisse Gewichtsverschie-
bung und Erweiterung. Unser gegenwärtiger Staat ist viel unübersichtli-
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cher und vielschichtiger geworden, als es das konventionelle Staatsbild
haben will. Er befindet sich — nach einem Urteil des bekannten Berner
Nationalökonomen F. Marbach — in einer „DWo mysftW mit den
zahlreichen Uer/DVz/e«, die unser gesellschaftliches und wirtschaftliches
Leben fast vollkommen durchorganisiert und den Staat infiltriert haben.
Denn sie bilden infolge ihrer zahlreichen Art
einen unentbehrlichen Teil des modernen Staates, obschon sie meist ,,««r"
Gebilde des privaten Rechtes sind. Aber gerade diese Zw?'Merste//zmg ist
es, die mm nicht nur die Ursache ihrer umstrittenen politischen und
staatsrechtlichen Stellung ist, sondern auch mit zu den Schwierigkeiten
gehört, das moderne Staatsgeschehen unsern Schülern plausibel zu ma-
chen k

Zwischen das Individuum und das souveräne Volk, diese beiden
Grundsäulen des liberalen Verfassungsrechtes, hat sich der Ring der
modernen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen gelegt.
Damit ist neben dem Aufbau von Gemeinde, Kanton und Bund die heute
viel wichtigere Stufenleiter von Berufsgemeinschaft, Berufsverband und
Spitzenverband getreten. Der Berufsverband — besitze er nun die Form
einer Gewerkschaft, eines Kartells, eines gewerblichen Verbandes, einer
bäuerlichen (z.B. einer Milchgenossenschaft) oder eventuell auch einer
gewerkschaftlich organisierten Schulsynode — hat heute weitgehend die
Rolle eines bzzièô'//e7ztizci>e7z UerwtÄwwgs&örpers erhalten, d.h. zie /«cio
eines „Stades i« Staate". Denn seine Macht über die ihm freiwillig oder
unfreiwillig eingeordneten Mitglieder ist heute in vielen Fällen — infolge
wirtschaftlichen und moralischen Druckes oder staatlicher Beihilfe —
wohl ebenso zwingend wie diejenige des Staates selbst.

Um nicht in bloß negativer Kritik zu verharren, möchte ich im
folgenden zu skizzieren versuchen, welcher Ergänzung ein Leitfaden be-
dürfte, um dem Anspruch der «&iwe//e7z Staatsbürgerkunde zu genüget.

Von allen diesen für das öffentliche Leben heute so eminent wich-
tigen Körperschaften sollte der Schüler gar nichts vernehmen, sollte ein
staatskundlicher Leitfaden nur in einigen Sätzen etwas andeuten? Nicht
als ob wir hier einer vollständigen Aufzählung das Wort redeten! Aber
in einem Abschnitt „Die zizzs &o//e£izVe RecFz"
ließe sich etwa zeigen, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln heute
der Verband seine Mitglieder organisiert, wie er Zwangsgewalt erlangt,
wie er Außenstehende erreicht oder sogar vernichtet, wie er eine für
seine Mitglieder zie /«cio zwingende Gerichtsbarkeit mit Strafsystem auf-
baut, welche die staatliche oft sogar ausschaltet. Man müßte sich dabei

i Einer unserer Staatsrechtler schildert diesen Prozeß folgendermaßen.: „Die
.SPzzatstätig&ez'i èegièt sz'cÄ zmmer web aw/ zias Feizi zier privativzrtscFa/tii-
cÄezz I/wierweFmwwg mzzi zies ö//e«i/ic/?-recÄi/icÄew Ferirags, ezzizieFt sicA

i« zier dzzèmissioKspravis zier Fer&iTzziiicF&eit zier Grzmzireeizte zz7îzi zïèer-

tragt Reci>tssetzzz«gs/K7z&tio7ze« aw private Feri>ä«zie. Dazizzrei? îvirzi ziie

i?eci>tsgieicM>eii ziarcF&roc&eTz" (NZZ, Blatt 2297, 1953).
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an einige geeignete Paradigmata halten. An solchen fehlt es ja nicht. So
ließen sich z. B. typische Beispiele für kollektive Ordnungen finden, die
auf sogenannten TxA/zzsnmertrage« beruhen, d.h. Verträgen, welche den
„dLzrG scA/ze/G« indem sie Gruppen, die auf verschiedenen Produk-
tions-^ oder Handelsstufen stehen, gegenseitig verpflichten, nur mit den
Mitgliedern der vertragsschließenden Gruppen zu verkehren. Dabei müß-
te auch der sehr häufige Exklusivvertrag zwischen den Unternehmern
und Gewerkschaften Erwähnung finden, wie er etwa am Beispiel der
schweizerischen Buchdruckerkorporation am besten illustriert würde. Und
hier wäre der Anknüpfungspunkt, um über das ganze Gebiet des Gesamt-
arbeitsvertrages und das kollektive Arbeitsrecht zu reden. In einem Lan-
de, wo bald gegen eine Million Arbeiter in etwa 1400 Gesamtarbeitsver-
trägen ihre wichtigsten beruflichen Vereinbarungen finden, darf eine
Staatskunde dieses Gebiet nicht mehr mit diskretem Stillschweigen oder
mit der bloßen Erwähnung des Namens übergehen. Da der Vertrag den
Charakter eines Gesefee.ss«?Tog<z£e.s besitzt und das Gesetz vielfach auch
verdrängt, so hat dieses Problem ja auch grundsätzlich staatsrechtlichen
Charakter. Heute herrscht immer mehr die Tendenz vor, auf dem Gebiete
des Arbeitsrechtes die staatliche Gesetzgebung zugunsten der kollektiven
abzubauen, d. h. das Gesetz durch den Vertrag zu ersetzen. In diesem
Zusammenhang wäre aber nicht nur von der
rzzwg der Verträge durch den Staat zu reden, sondern auch von allen jenen
Fällen, wo der Staat private Verbände zu ZmztzzgsorgawAzz/zozzezz umge-
staltet und sie damit direkt oder indirekt zu ganz staatlichen Gebilden
erhebt. Als bestes Beispiel könnte hier die Organisation der Milch-, Käse-
und Butterorganisationen dienen, ferner das Uhrenstatut, die korporative
Sonderordnung der Uhrenfabrikanten und -arbeiter, nicht zu vergessen
jene Fälle, wo der Staat durch seine Submissionen (Arbeitsvergebung)
dem privaten Verband die Vorzugsstellung eines Monopols einräumt.

Ebenso wichtig wäre es, zu sehen, welche Azz/g^Ae» o'//ewt/z'cAe« CA«-
refers diese Körperschaften mit oder ohne Auftrag des Staates erfüllen
(Regelung von Preis, Lohn, Berufsausbildung, Arbeitsvermittlung, Waren-
Vermittlung, Verteilung der Kontingente im Außenhandel usw.). Erst
wenn der Schüler sähe, wie der früher ,,/reze JTzr/G" gerade dort, wo
der entscheidende Mechanismus der freien Lohn- und Preisbildung spielen
sollte, nicht nur vom intervenierenden Staat, sondern durch ein von ihm
halb gestütztes, halb geschütztes JTzWscAä/Zs-
system" geregelt wird, erhielte er die für das Begreifen der gegenwärtigen
hochpolitischen Preis- und Lenkungsfragen so notwendigen Verständnis-
kategorien. Dann würde er auch die Schlagworte von Wirtschaftsfreiheit,
Staatswirtschaft, Staatseingriff im richtigen Lichte sehen, nämlich auf
dem Hintergrund der gegenseitigen Verzahnung von staatlicher und ver-
bandlicher Tätigkeit. Selbstverständlich ließe sich dieser ganze Fragen-
komplex auch, wie das Graf / Felix andeutungsweise (S. 41/42) tun,
unter die Abschnitte „GenzezAe- Terez'ws/rezAezï" rubrizieren. Nur
sollte man diese so eminent wichtigen Fragen nicht in dieser Kürze be-
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handeln, und vor allem die staatsrechtliche Seite ihrer Problematik nicht
ganz übergehen.

Auch der Abschnitt über die GeuvzAezz/rezzzzzzzzg erfordert heute eine
gewisse Korrektur. Das Schwergewicht in der Gewaltenverteilung hat sich
heute <2e /zzc/o derart zugunsten der Exekutive und der beinahe zu einer
neuen Gewalt aufsteigenden Bzzroèrzz^ze verschoben, daß die Rolle des
Parlamentes eine ganz andere geworden ist, als sie im liberalen Verfas-
sungsrecht vorgesehen war. Das Stichwort „Gesefzeszzz/Bztz'ozz" (Graf /
Felix, S. 58) genügt für diesen Tatbestand insofern nicht, als ja heute
das ganze GeseüzgeBzzzzgszzer/öArezz ein total anderes geworden ist. Die
Staatskunde müßte die Entstehung der Gesetze nach Artikel 32, Alinea 3,
der Bundesverfassung genau erläutern und hätte auch einiges über die
wichtigsten zzürAcBzz/ffz'cBezz bpz'Zzezzyerèazzzfe (Zahlen, Organisation usw.)
und ihr Verhältnis zur Bürokratie und Exekutive (z. B. Preisberechnungen
und „pofäzscBe Preise") zu sagen. Auch das Stichwort „Gerwzr/sc/?«//-
/iciBzzzzg zfer Po/iizA" (G r a f / F e 1 i x, S. 57) böte Gelegenheit, auf diesen

Fragenkomplex noch näher einzugehen. Dabei ließe sich das Problem der
wirtschaftlichen (klassen- oder gruppenmäßigen) Interessenvertretung so-
wohl vom Standpunkt des Staatsrechtes aus betrachten (Wandlung des
liberalen Repräsentationsstaates in einen pluralistischen Parteienstaat mit
der Struktur eines Stände- oder Korporationenstaates) wie von demjeni-
gen der Parteien. Denn heute sind ja die Parteien fast ausnahmslos mehr
oder weniger starke Vertreter von Wirtschaftsinteressen; darum scheint
mir eine kurze soziologische Durchleuchtung ihrer Vertreter und ihrer
Anhängerschaft unentbehrlich.

Keineswegs soll nun aber durch solche Betrachtungsweise im Schüler
der Bindruck erweckt werden, als ob sich alle diese Vorgänge mit zwin-
gender Notwendigkeit ergeben hätten, so daß er sich einem gewissen
Fatalismus hingäbe. Darum begrüßen wir es, daß bei Graf / Felix
in einem letzten Abschnitt „BAzs è/ezèezz raw/? ««<2 zzvzs zw izzzz WeiBz " der
Schüler zur Mitarbeit am heutigen Staat und zur Lösung seiner Prob-
lerne aufgefordert wird. Nur könnte dieser Abschnitt eventuell ergänzt
werden durch einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der Ver-
bandsentwicklung, aus dem ersichtlich wäre, wo jeweilen die entschei-
denden Weichenstellungen gewesen sind (z. B. Beginn des gelenkten
Außenhandels, Ermächtigungsparagraph, Landwirtschaftsgesetz usw.).
Ebenso wichtig wäre es, auf alle diejenigen Ansatzpunkte hinzuweisen,
die in der Zukunft Entscheidungen von uns verlangen und die der heran-
wachsende Staatsbürger darum kennen müßte, um sich als Mitverant-
wortlicher zur Lösung der Gegenwartsaufgaben aufgerufen zu wissen.

Denn die Weckung des Bürgersinnes ist und bleibt ja wohl die wichtigste
Aufgabe des staatsbürgerlichen Unterrichts, auf daß — mit Jacob
Burckhardt zu sprechen — „eine gross/zzzög/zY/ze £>zzote zfer

««gehörige« (auch der Prazzew, die Red.) Bürger z'wz yo//e« Sz'zzzze" seien.

Brie/? Grzzzzer, Bzzse/

Text vom Verfasser der „Staatsbürgerin" freundlich zur Verfügung gestellt.
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